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Das allgemeine Persönlichkeits
recht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 

mit Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst ein Recht 
auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses 
Recht schließt die Freiheit ein, sich das Le
ben zu nehmen und hierbei auf die frei
willige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Die 
in Wahrnehmung dieses Rechts getroffe
ne Entscheidung des Einzelnen, seinem 
Leben entsprechend seinem Verständ
nis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit 
der eigenen Existenz ein Ende zu set
zen, ist im Ausgangspunkt als Akt 
auto nomer Selbstbestimmung 
von Staat und Gesellschaft 
zu respektieren. Mit dieser  
Begründung hat der Zwei
te Senat entschieden, dass 
das in § 217 des Strafge
setzbuchs (StGB) normier
te Verbot der geschäfts
mäßigen Förderung der 
Selbst tötung gegen das 
Grund gesetz verstößt und 
nichtig ist, weil es die Möglich
keiten einer assistierten Selbsttö
tung faktisch weitgehend ausschließt. 

Hieraus folgt nicht, dass es dem Gesetz
geber von Verfassungs wegen untersagt 
ist, die Suizid hilfe zu regulieren. Er muss 
dabei aber sicherstellen, dass dem Recht 
des Einzelnen, sein Leben selbst bestimmt 
zu beenden, hinreichend Raum zur Ent
faltung und Umsetzung verbleibt. Geklagt 
hatten Kranke, Ärzte und Sterbehelfer.

Die Regelung aus dem Jahr 2015 
stellt die „geschäftsmäßige Förderung der 

Selbsttötung“ unter Strafe. Dies setzt kein 
kommerzielles Interesse voraus, sondern 
umfasst auch wie derholte Hilfen. Bei Ver
stößen drohen bis zu drei Jahre Haft oder 
eine Geldstrafe. Nur Angehörige und 
„Nahe stehende“, die beim Suizid unter
stützen, bleiben straffrei. Der Gesetzgeber 
wollte damit verhindern, dass Suizidhilfe
Ver eine ihre Angebote für zahlende Mit
glieder ausweiten und gesellschaftsfähig 
werden. Niemand sollte sich unter Druck 
gesetzt fühlen, seinem Leben ein Ende zu 
setzen. 
Ohne geschäftsmäßige Angebote der 
Suizid hilfe sei der Einzelne jedoch maß
geblich auf die individuelle Bereitschaft  
eines Arztes angewiesen, an einer Selbst
tötung mitzuwirken, so das Gericht. Da
von werde man aber „nur im Ausnahme
fall aus gehen können“.
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Bundesverfassungsgericht

Geschäftsmäßige Sterbehilfe erlaubt

Wie kann die Befestigung eines Zahnfrag-
mentes berechnet werden?

Wenn nach einem Unfall oder Sturz ein 
Zahnfragment wieder befestigt werden 
muss, geschieht dies meist, indem das 
Zahnstück adhäsiv an dem Zahn befestigt 
wird. Berechnet wird diese Leistung nach 
der Geb.Nr. 2197 GOZ. 
Da aus der Rechnung nicht hervorgeht, 
was adhäsiv befestigt wurde, empfiehlt 
es sich, einen entsprechenden Hinweis 
zu vermerken, aus dem hervorgeht, dass 
ein Zahnfragment adhäsiv befestigt wurde, 

um Nachfragen seitens der Erstattungs
stellen vorzubeugen.
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GOZ-Frage des Monats

Befestigung eines Zahnfragmentes
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